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Übersicht
➢ Übersicht Gesetzgebung

➢ Wie ist ein geeigneter Transportbehälter?

➢ Was tun, wenn Ausladen verzögert?

➢ Wie lange dürfen die Tiere im Schlachthof stehen? / Braucht die Schlachtanlage 
Klimatisierung?

➢ Müssen die Tiere angeschaut werden? / Was tun mit kranken oder verletzten 
Tieren?

➢ Wie sieht ein gutes Förderband aus?

➢ Was ist beim Einhängen zu beachten? / Wie lange darf Geflügel kopf-über 
hängen?

➢ Muss Geflügel IMMER erst betäubt werden? / Welche Betäubungsmethoden 
erlaubt?

➢ Was heisst „Betäubungserfolg“?

➢ Verantwortlichkeit des Schlachtbetriebes
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Gesetzgebung Tierschutz
Geflügelschlachtung

● Arbeit mit Tieren am Schlachthof durch Gesetze 
geregelt

● Nicht respektieren der Gesetze -> nicht legal 
und ev. strafbar!!
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Übersicht Gesetzgebung

TSchG Tierschutzgesetz 455 (vom 16.12.2005, Stand 1.9.2008)

TSchV Tierschutzverordnung 455.1 (vom 23.4.2008, Stand 1.1.2011)

VTSchS Verordnung des BVET über den Tierschutz beim 
Schlachten 455.110.2 (vom 12.8.2010, Stand 1.12.2010)

VSFK Verordnung über das Schlachten und die 
Fleischkontrolle 817.190 (vom 23.11.2005, Stand 1.1.2011)

VHyS Verordnung des EVD über die Hygiene beim 
Schlachten 817.190.1 (vom 23.11.2005, Stand 1.1.2009)
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Wie ist ein geeigneter Transportbehälter?

TSchV Art. 167

• geringe Verletzungsgefahr

• hoch genug

– 24 cm für Masthühner, TSchV 

Anh. 4,3 gültig ab 2013

• Beobachtung der Tiere 

möglich

<- so nicht!! - Aussortieren
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Was tun, wenn Ausladen verzögert?

TSchV Art. 180, 4

=> Belüftung der 
Fahrzeuge bei 
hohen 
Temperaturen oder 
schwülem Wetter
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Wie lange dürfen die Tiere im Schlachthof 
stehen?

VTSchS Art. 4, 2 Zeitpunkt der 

Schlachtung nach Ankunft

Max. 2 Stunden ohne aktive 

Belüftung 

Max. 4 Stunden mit aktivem 

Belüftungssystem

Was ist ein aktives 

Belüftungssystem?
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Braucht die Schlachtanlage Klimatisierung?

TSchV Art. 181, Abs. 1

Abkühlung der Tiere bei 

hohen Temperaturen 

oder schwülem Wetter 

in Schlachtanlage
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TSchV Art. 180, 1, 2, 3

Was:

➢Untersuchung der Tiere

➢Kontrolle Besatzdichten

➢Kontrolle Transportfahrzeuge

Wer:

➢ amtliche/r TierarztIn oder 

beauftragte Person

Missstände an Kanton melden

Müssen die Tiere angeschaut werden?
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Was tun mit kranken oder verletzten Tieren?

TSchV Art. 180, 5

Nicht gehfähige Tiere: an Ort und 
Stelle betäuben und entbluten!

VTSchS Art. 5,7

Tiere mit hochakuten od. hochgradig 
schmerzhaften Beeinträchtigungen:
unverzüglich betäuben und töten

VTSchS Art. 5,6

Kranke, verletzte, geschwächte Tiere:
so schnell als möglich
schlachten oder töten
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Wie sieht ein gutes Förderband aus?

TSchV Art. 182,4

Ausstattung und 

Betreibung

Förderanlagen:

unbedingte 

Vermeidung von 

Schmerzen und 

Verletzungen
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Was ist beim Einhängen zu beachten?

VTSchS Art. 14, 1 und 2

Schlachtbügel müssen passen

zur Grösse und Form der Tiere

Aufhängen immer mit beiden 

Beinen

Wenn lebende Tiere zu gross oder zu 

schwer -> manuell betäuben und 

entbluten – erst danach aufhängen
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Wie lange darf Geflügel kopf-über hängen?

VTSchS Art. 14, 3, 4

Betäubung nach:

Min. 12 Sekunden

Max. 60 Sekunden

Hängestrecke:

beruhigende

Lichtverhältnisse!
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Muss Geflügel IMMER erst betäubt 
werden?

TSchV Art. 178, 1

Wirbeltiere:

Tötung nur unter 

Betäubung
Wenn Betäubung nicht möglich -> 

alles Tun um Vermeidung von 

Schmerzen, Leiden und Angst

Ausnahmen:

VTSchS Art. 18, 1

ungenügende Betäubung bei Geflügel: unverzügliches Töten zulässig

TSchV Art. 185,4

Rituelles Schlachten: Geflügel muss vor dem Entbluten betäubt werden, ausgenommen rituelles Schlachten
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Welche Betäubungsmethoden erlaubt?

TSchV Art. 184 Zulässige 

Betäubungsmethoden

Geflügel:

– Elektrizität

– stumpfer, kräftiger Schlag 

auf den Kopf

– Bolzenschuss

– geeignete Gasmischung

„Strecken“ ist verboten!!!
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Was heisst „Betäubungserfolg“?

TSchV Art. 185 Betäubung

unverzüglich und ohne Schmerzen / Leiden in:

-> Zustand der Empfindungs— und Wahrnehmungslosigkeit

-> bis zum Tod anhaltend 

VTSchS Art. 16

Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit muss eintreten:

I. mechanische Verfahren: sofort 

II. elektrischer Strom: innerhalb der ersten Sekunde
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Verantwortlichkeit

TSchV Art. 153

Empfänger/in muss die 
Tiere nach Ankunft ohne 
Verzögerung ausladen

soweit nötig: 

tränken, 
füttern,
pflegen

VTSchS, Art. 2:

Betreiberin der Schlachtanlage 

nach 153 TSchV verantwortlich für:

➢ a. Übernahme der Tiere 

➢ b. Wartenlassen / Aufstallen

➢ c. Pflege der Tiere

➢ Muss Personen bestimmen, 
welche Tiere übernehmen, 
unterbringen und pflegen
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Verantwortung!!

➢ Die Tiere haben in diesem Stadium niemand anderen 
als die SchlachthofmitarbeiterIn

➢ Jede/r MitarbeiterIn übernimmt Verantwortung für jedes 
einzelne Tier

➢ Jede/r MitarbeiterIn ist für seinen Bereich verantwortlich!
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Kontrolldienst STS


